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Selbstbestimmtes erpben
Zwel eıtrage

Im Folgenden geben WIr InNe Stellungnahme des ischofs der Selhbstandi-
SCH Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) ans-JOrg Voigt, (Han-
nover), ZU. Urteil des Bundesverfassungsgerichts Vo Fehruar 2020

einem €eC. auf selbstbestimmtes Sterhben‘ wieder, die Fehruar
2020 IM Internet-Pressedienst „ selk-news“ erschienen ISE.

Dem Eema „ Selbstbestimmtes Sterben‘ widmert sich auch Prof. Dr
Christian Oller, emertitierter Praktischer eologe der Universitat Heidel-
berg, IN einer Predigt LU Wochenspruch der OC nach dem SONNIAZ
nach Irinitatis, Timotheus 210 die SONNLAZ nach Irinitatis 2020
IN der Bergkirche Heidelberg gehalten hat. DIie Predigt fragt den 1fe.
€  en ist unvergängliche Gemeinschaft mf (rott“.

Die Redaktion an Prof. Moöller für die freundliche Erteilung der Abh-
Aruckerlaubnis

Stellungnahme des ischofs:
„ IS o1bt eın ec auf selbstbestimmtes Sterben
Sterben und GGeborenwerden stehen nıcht In menschlicher and
um derur des enschen willen  ..

Vorbemerkung:
Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Verfassungsorgan der Bundes-
republı Deutschlan: und verdient allerhöchsten Respekt Das Wohl ULLSCICS

Staates.,. dessen Dıienstleistungen, Vorzüge und dessen Schutz WIT als urge-
rınnen, Bürger und Christenmenschen jeden lag genießen, äng auch VOILL

diesem Respekt ab. denn staatlıche Autorıtäten sınd ach dem Zeugn1s der
eılıgen chrıft und der lutherischen Bekenntnisse vgottgegeben und -gewollt.
Umso schwerer U mIr,. das gestrige Urteıl grundsätzlıch krıitisieren.

Vorbemerkung:
ber dıe Naot unheılbar erkrankter Menschen. iıhre chmerzen und iıhren sehn-
lıchen unsch, sterben können., sollte 111a mıt oroßer Achtung und orößter
/urückhaltung sprechen. Was manche Menschen oft über TEe hın Le1d
ertragen, überste1gt dıe Vorstellung e1InNnes gesunden Menschen. edanken.,
se1In en aktıv eenden wollen, tellen sıch in olchem Leiıden ohl be1
jedem Menschen 1n Und auch Menschen., dıe den edanken Taten folgen

Selbstbestimmtes Sterben?
Zwei Beiträge

Im Folgenden geben wir eine Stellungnahme des Bischofs der Selbständi-
gen EvangelischLutherischen Kirche (SELK), HansJörg Voigt, D.D. (Han-
nover), zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020  
zu einem „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ wieder, die am 27. Februar 
2020 im Internet-Pressedienst „selk-news“ erschienen ist.

Dem Thema „Selbstbestimmtes Sterben“ widmet sich auch Prof. Dr. 
Christian Möller, emeritierter Praktischer Theologe der Universität Heidel-
berg, in einer Predigt zum Wochenspruch der Woche nach dem 16. Sonntag 
nach Trinitatis, 2. Timotheus 2,10, die er am 16. Sonntag nach Trinitatis 2020 
in der Bergkirche zu Heidelberg gehalten hat. Die Predigt trägt den Titel 
„Leben ist unvergängliche Gemeinschaft mit Gott“.

Die Redaktion dankt Prof. Möller für die freundliche Erteilung der Ab-
druckerlaubnis.  G. K.

Stellungnahme des Bischofs:
„Es gibt kein Recht auf selbstbestimmtes Sterben –  
Sterben und Geborenwerden stehen nicht in menschlicher Hand –  
um der Würde des Menschen willen“

1. Vorbemerkung: 
Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Verfassungsorgan der Bundes-
republik Deutschland und verdient allerhöchsten Respekt. Das Wohl unseres 
Staates, dessen Dienstleistungen, Vorzüge und dessen Schutz wir als Bürge-
rinnen, Bürger und Christenmenschen jeden Tag genießen, hängt auch von 
diesem Respekt ab, denn staatliche Autoritäten sind nach dem Zeugnis der 
Heiligen Schrift und der lutherischen Bekenntnisse gottgegeben und -gewollt. 
Umso schwerer fällt es mir, das gestrige Urteil grundsätzlich zu kritisieren. 

2. Vorbemerkung: 
Über die Not unheilbar erkrankter Menschen, ihre Schmerzen und ihren sehn-
lichen Wunsch, sterben zu können, sollte man mit großer Achtung und größter 
Zurückhaltung sprechen. Was manche Menschen oft über Jahre hin an Leid 
ertragen, übersteigt die Vorstellung eines gesunden Menschen. Gedanken, 
sein Leben aktiv beenden zu wollen, stellen sich in solchem Leiden wohl bei 
jedem Menschen ein. Und auch Menschen, die den Gedanken Taten folgen 
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lassen wollen, verdienen ULLSCIE CANr15  1ı1che Nächstenliebe und etztes
Geleıt. Dr. Martın Luther hat diese Siıchtwelise immer wıieder vertreten, dass
Menschen., dıe sıch selbst getotet aben., chrıstliıch bestattet werden sollen. weıl
S1e U „nıcht gern”, also ın einer inneren /wangslage, getanenund „WI1e VOILL

einem Räuber 1m Wald überwunden“ wurden ( Weımaraner Ausgabe 1ısch-
reden Nr. 222)

ES gibt kein €EC: auf selbstbestimmtes Sterhben‘‘
Das Bundesverfassungsgerıicht hat in seInem Urteıl VOo  = 26 Februar 2020 LICU-

U ec gesprochen, WL U ın un a) des Urteıils e1 „Das allgemeıne
Persönlichkeıitsrecht (Art Abs Art Abs GG) umtasst als
us:!  TUC persönlıcher Autonomie e1n ecC auf selbstbestimmtes Sterben.“

Im Grundge SEeT7Z GG) der Bundesrepublık Deutschlan: e1 U in den z1t1er-
ten Absätzen., Artıkel 2, Absatz (1) WI1e O1g ‚Jeder hat das ecC auf dıe freie
Entfaltung selner Persönlichkeit, sowelıt nıcht dıe Rechte anderer verletzt und
nıcht dıe verfassungsmälßıige Ordnung oder das Sıttengesetz verstölt.““ Das
Verfassungsgericht stellt 1er e1ne Verbindung ZU (1G-Artikel L, Absatz (1)
her, U bekanntlıc e1 .„Dıie Url des Menschen ist unantastbar. S1e
achten und schützen ist Verpfiichtung er staatlıchen (rewalt.“‘

An keiıner Stelle pricht das Grundgesetz VOIlL eiInem SC auf SEeIDSTDE-
stimmtes terben Diesen Passus alleın könnte 111a och in der We1se richtig
verstehen. als dass dıe Art me1ines Sterbens. b mıt oder ohne erapıle., b mıt
oder ohne Schmerzmiuttel,. e1ne rage der freien Entscheidung ist. Der tfolgen-
de Satz in Absatz des Urteıils aber lautet: „Das ec auf selbstbestimmtes
terben SCANLI1E dıe Freiheıit e1n, sıch das en nehmen.“ Dieser Satz in
seiInem /usammenhang besagt, dass U e1n ecC gäbe, den Zeıtpunkt des e1-

Sterbens selbst bestimmen. Diese Behauptung taucht SUZUSdSCH d u

dem Nıchts auf. S1e ist ehbenso LICU WI1Ee talsch und entspricht nıcht dem Greist
des Grundgesetzes, WI1e 1m Folgenden begründen ist

Diese Rechtsprechung widerspricht dem
„Du sollst nıcht oten e1 U apıdar 1m der Zehn (rebote Dieses

gılt sowochl für das en anderer als auch für meın e1igenes en Diıe
ur des Menschen 1692 begründet in der Nıchtverfügbarkeıt und Eınzıgar-
1gkeıt des Greborenwerdens. Dem entspricht notwendıg auch dıe Nıchtverfüg-
arkeıt SeINES es Dass der Mensch über seınen Tod 1m (irundsatz nıcht
selbst verfügen kann., siıchert seINe Menschenwurde.

In den kommentaren dieser lage Wdadl immer wıeder lesen. dass 111a

rel1g1Öse Vorstellungen nıcht auf dıe Allgemeınmnheıt e1InNnes sakularen Staates
anwenden könne. Das Grundgesetz der Bundesrepublık TE111C tut das selbst
Gileich 1m ersten Satz der Taambe deNnıiert U den eigenen Bezugsrahmen:
„Im Bewusstsein selIner Verantwortung VOIL (1ott und den Menschen.“ Der
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lassen wollen, verdienen unsere christliche Nächstenliebe und unser letztes 
Geleit. Dr. Martin Luther hat diese Sichtweise immer wieder vertreten, dass 
Menschen, die sich selbst getötet haben, christlich bestattet werden sollen, weil 
sie es „nicht gern“, also in einer inneren Zwangslage, getan haben und „wie von 
einem Räuber im Wald überwunden“ wurden (Weimaraner Ausgabe | Tisch-
reden Nr. 222). 

Es gibt kein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 26. Februar 2020 neu-
es Recht gesprochen, wenn es in Punkt 1. a) des Urteils heißt: „Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst als 
Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.“ 

Im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland heißt es in den zitier-
ten Absätzen, Artikel 2, Absatz (1), wie folgt: „Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und 
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ Das 
Verfassungsgericht stellt hier eine Verbindung zum GG-Artikel 1, Absatz (1), 
her, wo es bekanntlich heißt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

An keiner Stelle spricht das Grundgesetz von einem „Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben“. Diesen Passus allein könnte man noch in der Weise richtig 
verstehen, als dass die Art meines Sterbens, ob mit oder ohne Therapie, ob mit 
oder ohne Schmerzmittel, eine Frage der freien Entscheidung ist. Der folgen-
de Satz in Absatz b) des Urteils aber lautet: „Das Recht auf selbstbestimmtes 
Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen.“ Dieser Satz in 
seinem Zusammenhang besagt, dass es ein Recht gäbe, den Zeitpunkt des ei-
genen Sterbens selbst zu bestimmen. Diese Behauptung taucht sozusagen aus 
dem Nichts auf. Sie ist ebenso neu wie falsch und entspricht nicht dem Geist 
des Grundgesetzes, wie im Folgenden zu begründen ist.

Diese Rechtsprechung widerspricht dem 5. Gebot
„Du sollst nicht töten“, heißt es lapidar im 5. Gebot der Zehn Gebote. Dieses 
Gebot gilt sowohl für das Leben anderer als auch für mein eigenes Leben. Die 
Würde des Menschen liegt begründet in der Nichtverfügbarkeit und Einzigar-
tigkeit des Geborenwerdens. Dem entspricht notwendig auch die Nichtverfüg-
barkeit seines Endes. Dass der Mensch über seinen Tod im Grundsatz nicht 
selbst verfügen kann, sichert seine Menschenwürde. 

In den Kommentaren dieser Tage war immer wieder zu lesen, dass man 
religiöse Vorstellungen nicht auf die Allgemeinheit eines säkularen Staates 
anwenden könne. Das Grundgesetz der Bundesrepublik freilich tut das selbst. 
Gleich im ersten Satz der Präambel definiert es den eigenen Bezugsrahmen: 
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen.“ Der 


